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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
OBM/14/SKA-2816 Herr Thorsten Liebetruth 14/071/2011 
 
Vorprüfung der Schlussrechnung 2010 des Amtes für Soziales, Arbeit und Wohnen 
und der GGFA AöR für das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 
 
Rechnungsprüfungsausschuss 17.11.2011 Ö Beschluss einstimmig angenommen 
 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 
 

I. Antrag 
Der Bericht des Rechnungsprüfungsamtes vom 27.06.2011 über die Vorprüfung der Schlussrech-
nung 2010 des Amtes für Soziales, Arbeit und Wohnen und der GGFA AöR für das Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales (BMAS) wird zur Kenntnis genommen.  
 
 

II. Begründung 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

Mit der Beratung und Beschlussfassung im Rechnungsprüfungsausschuss wird der Prüfungs-
bericht verbindlich. 
 
 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 

Der Prüfungsbericht ist die Grundlage für das vom BMAS geforderte Testat des Rechnungs-
prüfungsamtes vom 27.06.2011 (Anlage 2a des Prüfungsberichtes). Der Prüfungsbericht und 
das Testat mussten fristgerecht bereits Anfang Juli 2011 an das BMAS übermittelt werden. 
 
 

3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 

-- 
 
 

4. Ressourcen  
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 

-- 
 
 
 
 

III. Abstimmung 
 
Beratung im Gremium:  Rechnungsprüfungsausschuss am 17.11.2011 
 
Ergebnis/Beschluss: 
Der Bericht des Rechnungsprüfungsamtes vom 27.06.2011 über die Vorprüfung der Schlussrech-
nung 2010 des Amtes für Soziales, Arbeit und Wohnen und der GGFA AöR für das Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales (BMAS) wird zur Kenntnis genommen.  
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mit 7  gegen 0   Stimmen 
 
gez. Thaler gez. Liebetruth 
Vorsitzende/r Berichterstatter/in 
 
 
 
 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 


